
 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respektvoller Umgang mit Grenzen - 
Weg zum Qualitätsbündnis 
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I. Vorwort:  
 

Einer von 28 von 35 von 19.000!  

"Die Ortsgruppe Unna e.V. hat alle Qualitätsstandards zur Aufnahme in das Qualitätsbündnis zum 

Schutz vor sexualisierter Gewalt im Sport erfüllt" - am 17.09.2016 wurde uns die Mitgliedschafts-

urkunde im Rahmen der Abschlussfachtagung in Duisburg verliehen. Wir sind damit einer von 28 

Vereinen im Qualitätsbündnis des LSB NRW - von 19.000 Vereinen in Nordrhein - Westfalen von ca. 

90.000 in Deutschland.  

 

 

Geschafft? Ja, damit erreicht der Weg, den wir im Oktober 2011 mit 

Unterstützung des Vorstands, der Mitglieder, der Trainer und Helfer 

und insbesondere unserer Jugendlichen begonnen haben, ein 

erfolgreiches Zwischenziel.  

Uns ist klar, dass der Weg weiter geht - die Nachhaltigkeit des 

Erreichten gilt es zu sichern, neue Aktive gilt es zu sensibilisieren und 

fortzubilden sowie ergänzende und neue Projekte anzubieten. 

Mit dieser Broschüre möchte wir aufzeigen, welchen Weg wir 

gegangen sind; als Dokumentation für uns, als Informations-

möglichkeit für unsere Mitglieder und auch als Hilfestellung für 

andere Vereine. 

In unserer Ortsgruppe sind, neben den Vorsitzenden Wilfried Stracke und Sarah Drees, insbesondere 

als Ansprechpartner benannt:  

 

  
Heike Stracke Dr. Phillip Rogge 

heike.stracke@unna.dlrg.de phillip.rogge@unna.dlrg.de 

 

II.  
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II. Entwicklung: 

a. Bisherige Grundlagen der DLRG:  

Die Rahmen-Richtlinien der DLRG für Qualifizierungen von Ausbildungsassistenten, 

Übungsleiterassistenten, Übungsleitern, Trainern und Vereinsmanagern ( 1. Auflage 1980 – 9. 

Überarbeitete Auflage 2010) sind in Übereinstimmung mit den „Rahmen-Richtlinien für 

Qualifizierung im Bereich des Deutschen Olympischen Sportbundes“ (Hrsg.: DOSB, 

Frankfurt/M. 2005) erstellt worden. Dort sind bei der Ausbildung der Lehrscheininhaber der 

DLRG / Trainer C Breitensport Rettungsschwimmen u.a. folgende Lehrinhalte vorgesehen: 

 

Personen- und vereinsbezogender Bereich
1
: 

 Humanität und Sport, Umgang mit Ungleichheit (Diversity Management) 

und geschlechtsspezifische Aspekte im Sport (Gender Mainstreaming) 

 … 

 Integration durch Sport 

Rechtliche Grundlagen
2
  

 … 

  Straftaten gegen die „Sexuelle Selbstbestimmung“ und Abgrenzung zum 

„gewöhnlichen Verhalten“ 

 

Entsprechend sind vorwiegend rechtliche Grundlagen seit 1980 bei der DLRG Inhalt der 

Ausbildung und Qualifizierung von Helfern, Trainern und Übungsleitern.  

 

b. Initiative Kreissportbund Unna: 

 

Durch einen Flyer "Handeln gegen sexualisierte 

Gewalt im Sport" ist unsere Ortsgruppe auf die 

Initiative des LSB NRW „Schweigen schützt die 

Falschen“ aufmerksam geworden. Wir haben dann 

am 11.10.2011 an einer Impulsveranstaltung und am 

12.11.2011 an einem Informations- und Fort-

bildungstag im Zentrum für Information und Bildung 

in Unna teilgenommen und unter den Teilnehmern 

beschlossen, dieses Thema in der Ortsgruppe Unna 

aufzugreifen.  

 

   

                                                             
1 Anlage 2 zum Teil A RRL 1990 der DLRG Seite 67 
2
 I. Trainer C Breitensport – Rettungsschwimmen Teil B RRL 1990 Seiten 10, 11 
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c. Kreispräventionstag:  

 

Am 15. September 2012 konnte sich unsere Ortsgruppe im 

Rahmen eines Kreispräventionstages unter dem Motto: 

"Starke Kinder Starker Sport – Kinderschutz im Sportverein" im 

Rahmen eines Workshops mit dem bis dahin Erreichten 

präsentieren und an einer Podiumsdiskussion teilnehmen. 

 

  

 

d. Engagement im Landesverband Westfalen der DLRG:  

Die Präsidentin des Landesverbands Westfalen Anne 

Feldmann hat das Thema unter der Überschrift: 

„Respektvoller Umgang mit Grenzen – Keine Gewalt 

im Sport“ am 21.07.2012 im Rahmen eines 

Bezirksleitertreffens aufgegriffen. Resultat war die 

Bildung eines Arbeitskreises, der einen Ehrenkodex 

entwickeln, Handlungsanleitungen erstellen sowie 

Schulungskonzepte ausarbeiten sollte.  

 

Aus der Ortsgruppe Unna sind hier bis heute 

aktiv im Arbeitskreis beteiligt:  

Dr. Phillip Rogge, Heike und Wilfried Stracke. 

Dieter Schwarzer hat als Leiter Schwimmen 

im Landesverband Westfalen für sein 

Ressort den Arbeitskreis unterstützt. 

Der Arbeitskreis hat sich für den Stammver-

band und die LV-Jugend in das Thema 

eingearbeitet, Fortbildungen und Netzwerk-

treffen besucht und Konzepte erarbeitet. 
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Im März 2014 wurde im Rahmen einer 

Infoveranstaltung in der Polizeischule Selm die 

Gliederungen mit ca. 82.000 Mitgliedern für das 

Thema sensibilisiert und einen gemeinsamen 

Handlungsleitfaden vorgestellt, den die Orts-

gruppe Unna mit in ihre bisherige Konzeption 

übernommen hat.  

 

Der Arbeitskreis "Respektvoller Umgang mit Grenzen" hat für 

den Landesverband Westfalen zwei Plakate und eine 

Visitenkarte entworfen. Mit der Aufschrift „Für ein faires 

Miteinander“ und „Für ein starkes Miteinander“ gibt der LV den 

Gliederungen die Möglichkeit, sich gegen sexualisierte Gewalt 

und für ein respektvolles Miteinander zu positionieren. 

 

 

 

 

 

 

 

  

e. Teilnahme der Ortsgruppe am Pilotprojekt „Qualitätsbündnis“ 

 

Am 28.11.2013 hat der Landessportbund in einer 

Presseinformation 35 Vereine benannt, die an einer 

Pilotphase „Qualitätsbündnis“ teilnehmen können und 

durch die Sportschule Köln sowie dem LSB unterstützt 

werden. 

.  

Die 35 Vereine im Überblick: SG Langenfeld, Taekwondo 

Neuss, Blau- Weiß Hand, TSC Grün-Weiß Aachen, Moerser 

TV, Heiligenhauser SV, TC Kottenforst, Yong Ho Rheinberg, 

Segelclub Unterbacher See, DJK Süd-west Köln, Taekwondo 

Lethmathe 2000, Telekom-Post SG Köln, Rheydter SV Hockey 

und Tennis, TV Eiche Bad Honnef, Karate Dojo Ochi Troisdorf, 

DJK Eintracht Scharnhorst, TV Wanne 1885, TuS Hiltrup, TSC 

Eintracht Dortmund, TV von 1913 Verl, SV Westfalen 

Dortmund, SV Concordia Al-bachten, DLRG Beckum 

Stützpunkt Lippetal, TuS 06 Dröschede, VfL 1854 Kamen, 

TSV Handorf, TV Mesum, Ferienwerk Münster, BSV Wulfer-

dingsen, Taekwondo Kocer, TURBO Schnecken Lüdenscheid, 

DLRG Ortsgruppe Unna, TG Stürzelberg 1961, DJK 

Westwacht 08 Aachen und VGSU Verein für Gesundheitssport 

und Sporttherapie. 
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Als Ansprechpartner unserer Ortsgruppe haben an folgenden Fortbildungen teilgenommen: 

Wir passen auf - Prävention 

sexualisierter Gewalt 

09.-11.03.2012 Bad Nenndorf  

 Heike Stracke Wilfried Stracke 

Basisqualifizierung 

24. und 25.01.2015in Köln  

Dr. Phillip Rogge Heike Stracke  

Kölner Fachtagung 

09.04.2016 
 

 Heike Stracke Wilfried Stracke 

Abschlussveranstaltung 

am 17.09.2016 
   Wilfried Stracke 

Aufbauqualifizierung 

am 29.10.2016 
 

 Heike Stracke  

Krisenintervention 

am 19.11.2016 

angemeldet  Heike Stracke  

 

 

 

Am 17.09.2016 fand die Abschlussveranstaltung in Duisburg 

statt. An dieser haben ein großer Teil der 28 Vereine, 

Vertreter und Funktionäre anderer Verbände (Dt. 

Turnerbund, etc), Johannes-Wilhelm Rörig (Beauftragter der 

Bundesregierung), Bernd Neuendorf (Staatssekretär NRW), 

Dorota Sahle (Projektleitung LSB), Dr. Bettina Rulofs 

(Sportschule Köln), Prof. Dr. Flösser (Dt. Kinderschutzbund), 

Mona Küppers (Vizepräsidentin LSB), Dr. Birgit Palskill 

(Sportwissenschaftlerin) und einige mehr teilgenommen - 

 

und wir haben dort für unsere Ortsgruppe die 

Mitgliedschaftsurkunde überreicht bekommen. 
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III. Umsetzung / Erfüllung der Kriterien::  

Am 26.08.2016 erreichte uns eine Mail des Stadtsportbunds Dortmund und der Sportjugend 

Dortmund im Hinblick auf die Abschlussfachtagung Qualitätsbündnis zum Schutz vor 

sexualisierter Gewalt im Sport am 17.09.2016 in Duisburg mit folgendem Stand:  
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2016 
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und 
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ng 

Informat

ion, 
Diskussi

on und 
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s auf der 
JHV 

Ergänzung 
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zung 
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ung 
eines/r 

Beauftr

agten 

Vorlage des 

erweiterten 
Führungszeu

gnisses der 

Mitarbeiter/in

nen 

Untersc

hrift 
unter 

Ehrenko

dex 

Fortbildung zur 

Prävention sex. 
Gewalt d. 

Übungsleiterinn

en/Trainer über 

VIBSS 

Information 

der 
Vereinsmitg

lieder 

Entwicklung 

eines 
Präventions- 

und 

Interventionsl

eitfadens 

Nachhaltigkeit 

- 
kontinuierlich

e Pflege der 

Qualitätskriter

ien 

Qualifizier

ung der 
Ansprech-

personen 

..... 

            
DLRG OG Unna ja                       

..... 

 
                      

 

 Damit haben wir alle Kriterien erfüllt; dies waren im Einzelnen 

a. Information und Beratung – Beschluss in den Vorständen  
 

Am 07.01.2014 fand das erste Beratungsgespräch der Ortsgruppe mit Frau Jutta 

Barrenbrügge (LSB) zum Qualitätsbündnis gegen sexualisierte Gewalt im Sport statt. 

In der DLRG verwaltet sich die Jugend der DLRG weitgehend selbstständig – u.a. mit einem 

eigenen Jugendvorstand, der auf einem Ortsgruppenjugendtag auf demokratischer Grundlage 

gewählt wird und mit einer eigenen Jugendordnung. Beide Gremien haben durch Beschluss 

das Engagement der Ortsgruppe im Pilotprojekt befürwortet.   

Beschluss 

Stammverband 

 

Vorstandssitzung 

am 30.01.2014 

Qualitätsbündnis gegen sexualisierte Gewalt im Sport:  

Die OG Unna ist als einer von 35 Vereinen vom LSB NRW benannt worden, sich an 

diesem anspruchsvollen Pilotprojekt als weitere Stufe der internen Aufklärungskultur zu 

beteiligen. Der Vorstand stimmt dem mit Frau Barrenbrügge vom LSB abgestimmten 

Zeitschiene zu, bis August 2015 die genannten Voraussetzungen (Evaluierung 

Ansprechpartner und Präventions-, Interventionsleitfäden, Ehrenkodex sowie Ergänzung 

der Vereinssatzung, Vorlage erweiterte Führungszeugnisse, Fortbildungen, 

Qualitätssicherung, etc.) zu erfüllen. Die vorgesehene Information aller Mitglieder soll 

als Anlage zum SEPA – Rundschreiben erfolgen. Mit der Projektumsetzung werden die 

benannten Ansprechpartner beauftragt. Im Vorstand besteht Einvernehmen, dass die 

Kriterien von allen Verantwortlichen am Beckenrand und in der Ausbildung erfüllt 

werden müssen (z.B. Unterschrift Ehrenkodex, Vorlage Führungszeugnis, etc.); 

ansonsten erfolgt keine weitere Beauftragung mehr durch die Ortsgruppe. Beschluss: 

einstimmig 

Beschluss 

Jugend 

 

Sitzung  

am 25.02.2014 

Tobias Bäcker [Anm.: Vorsitzender des Jugendvorstandes] berichtet vom Vorhaben des großen 
Vorstands, bis 2015 in das Qualitätsbündnis des LSB im Land NRW zur Prävention 
sexualisierter Gewalt hineinzukommen. Ein Ehrenkodex ist in der OG schon vorhanden – 
gewisse Änderungen der Satzung und weitere Kriterien müssen als Sache des großen 
Vorstandes noch beschlossen werden. 

Der Jugendvorstand beschließt, den Vorstand im Vorhaben alle Kriterien für das 
Erreichen des Qualitätssiegels zur Prävention sexualisierter Gewalt in vollem Maße zu 
unterstützen. Die Aufgaben, die die Jugend betreffen, werden zeitnah umgesetzt 
werden. Des Weiteren erklärt sich der Jugendvorstand hiermit entsprechend, hinter den 
Zielen des Qualitätsbündnisses des Landes NRW und hinter Herrn W. Stracke, der dies 
innerhalb der Ortsgruppe realisiert, zu stehen. 

Beschluss: einstimmig dafür 
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b. Infos an „alle“ Teilnehmer / Eltern / Presse, etc.  

 

Auszug aus dem Potokoll des 

Ortsgruppentages vom 10.12.2013 

2.2 Bericht des technischen Leiters 

…Wilfried erläutert das Projekt Respektvoller 

Umgang mit Grenzen … 

 

Februar 2014: Versand Rundschreiben 

zum Pilotprojekt mit der Einladung zum 

Ortsgrupptag 2014 an alle Mitglieder 

 
 

Auszug aus dem Potkoll des 

Ortsgruppentages vom 15.05.2014 

2.3 Bericht des technischen Leiters  

… Wilfried berichtet über das Qualitäts-

bündnis gegen sexuelle Gewalt im Sport. 

 

  

Darstellung auf der Internetseite der 

Ortsgruppe 

 

 

 

  

 

c. Beschluss der Satzungsänderung:  

Die bisher gültige Satzung der Ortsgruppe Unna vom 23.03.1990 musste vollständig 

überarbeitet und an die aktuellen Mustersatzungen angepasst werden.   

Dabei ist zu beachten, dass die Satzungen der Ortsverbände nicht nur mit der Satzung der 

DLRG auf Bundesebene im Einklang stehen, sondern durch den Bezirk Hellweg (entspricht 

etwa dem Kreis Unna) sowie durch den Landesverband Westfalen genehmigt werden 

müssen. Die Zustimmung des Bezirks Hellweg sowie des Landesverbands wurden erteilt. Die 

geänderte Satzung ist auf dem Ortsgruppentag am 25.08.2016 beschlossen worden.   
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Folgende Änderungen sind dabei von Bedeutung: 

§ 2 Abs. 5 der Satzung:  

Berücksichtigung der  

Bundesvorgabe 

Die DLRG Ortsgruppe Unna vertritt Grundsätze religiöser und 

weltanschaulicher Toleranz sowie parteipolitischer Neutralität. Die DLRG tritt 

rassistischen, verfassungs- und fremdenfeindlichen Bestrebungen entgegen. 

§ 40 der Satzung:  

Anlehnung an Tz. 5.5. des 

Handlungsleitfadens für 

Fachverbände des LSB 

 

Leitsatz:  

 

Die DLRG Ortsgruppe Unna verurteilt jegliche Form von Gewalt, unabhängig 

davon, ob sie körperlicher, seelischer oder sexualisierter Art ist 

§ 7 Abs 4 der Satzung: 

 

Den persönlichen Ausschluss aus der DLRG regelt  

§§ 29 und 34 der Satzung  

[Erläuterung: Schiedsgerichtsbarkeit]. 

§ 29 Abs. 5 der Satzung: 

„Aufgaben des Schieds-

gerichts“ 

(5) Gegen ein Mitglied kann das Schiedsgericht im Rahmen seiner 

Zuständigkeit wahlweise folgende Ordnungsmaßnahmen einzeln oder 

gleichzeitig verhängen: 

a) … 

b) zeitliches oder dauerndes Verbot des Zutritts zu bestimmten oder 

allen Einrichtungen und Veranstaltungen, ausgenommen Zusammenkünfte 

der Organe, 

c) befristeter oder dauernder Ausschluss von Wahlfunktionen, 

d) befristeter oder dauernder Ausschluss aus der DLRG; 

e) Aberkennung ausgesprochener Ehrungen; 

f) zeitliche oder lebenslängliche Wettkampfsperre. 

 

Zu dem Thema, welche Maßnahmen ein Verein bei Verdacht unangepassten Verhaltens von 

Ausbildern ergreifen kann, sind ferner von Bedeutung: 

§ 34 Ordnungen und 

Richtlinien - Absatz 1 

Die von den Organen und Gremien des Bundesverbandes aufgrund der 

Satzung erlassenen Ordnungen und Richtlinien sind für alle Gliederungen und 

Mitglieder bindend. 

Teil A VII Ordnungen 

RRL der DLRG 

2.3.4 Lizenzentzug  

Der DLRG Bundesverband hat die Möglichkeit Lizenzen zu entziehen, wenn 

der Lizenzinhaber das Ansehen der DLRG in der Öffentlichkeit nachhaltig 

schädigt oder geschädigt hat, wenn die Gültigkeitsdauer erheblich 

überschritten ist oder gegen ethisch-moralische Grundsätze (s. Ehrenkodex 

für Trainer) verstoßen wird (Bestimmungen der Satzung und Ordnungen der 

DLRG, insbesondere der Schiedsordnung, bleiben unberührt). 

§ 34 Ordnungen und 

Richtlinien - Absatz 2 

Im Rahmen ihrer Ausbildungs- und Lehrtätigkeit nimmt die DLRG Prüfungen 

ab. Art, Inhalt und Durchführung der Prüfungen werden durch die 

Prüfungsordnungen der DLRG und deren Ausführungsbestimmungen 

geregelt. Sie sind für Prüfer und Prüfungsteilnehmer bindend. 

Auszug aus der Prüfungs-

ordnung Schwimmen / 

Rettungsschwimmen der 

DLRG  
[Anmerkung: 

entsprechnde Beauftragung finden 

sich auch in den anderen 

Prüfungsordnungen der DLRG] 

… Berechtigt zur Ausbildung und Prüfung der … sind:  

 Lehrscheininhaber im Auftrag und im Bereich ihrer Gliederung, 

 Ausbilder Schwimmen im Auftrag und im Bereich ihrer 

Gliederung 

 ….. 

Hinweis: Damit kann bereits auf jeder Gliederungsebene der verantwortliche 

Leiter (z.B. Vorsitzende, Technische Leiter, etc) zeitnah durch Entziehen der 

Beauftragung Aktive von einer Fortsetzung der Ausbildungstätigkeit 

ausschließen.  
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d. Ehrenkodex von allen unterschrieben:  

 

Die Ortsgruppe hat für ihre Ausbilder und Trainer bisher den Ehrenkodex 

des LSB verwendet. Nach der Veröffentlichung des Handlungsleitfadens 

durch den Landesverband mit einem auf die DLRG und DLRG - Jugend 

abgestimmten Ehrenkodexes, werden alle Aktiven gebeten, diesen erneut 

zu unterzeichnen und sich noch einmal mit der Thematik zu befassen. 

 

e. Erweiterte Führungszeugnisse:  

Nach den Fortbildungen sind erweiterte Führungszeugnis von allen Aktiven angefordert und 

den Ansprechpartnern Dr. Phillip Rogge, Heike Stracke oder Dieter Schwarzer als 1. Vor-

sitzenden vorgelegt worden. Nach und nach werden von allen "nachrückenden" Aktiven die 

Führungszeugnisse ebenfalls angefordert.  

Der 1. Vorsitzende hat die Vereinbarung zur Vorlage erweiterter Führungszeugnisse gem. § 

30 a BZRG für ehren- oder nebenberuflich Tätige im Bereich der Kinder- . und 

Jugendförderung (§§ 11 - 14 SGB VIII) mit dem Bürgermeister der Kreisstadt Stadt Unna 

unterschrieben. 

 

Aufforderung zur Antragstellung 

 

Auszug aus dem Protokoll der 
Vorstandssitzung 30.01.2014 

„…Qualitätsbündnis gegen 

sexualisierte Gewalt im Sport: … 

... Im Vorstand besteht 

Einvernehmen, dass die Kriterien von 

allen Verantwortlichen am 

Beckenrand und in der Ausbildung 

erfüllt werden müssen (z.B. 

Unterschrift Ehrenkodex, Vorlage 

Führungszeugnis, etc.); ansonsten 

erfolgt keine weitere Beauftragung 

mehr durch die Ortsgruppe. 

Beschluss: einstimmig …“ 

 

Einverständniserklärung zur 

Datenerfassung: 

 

  Ehrenkodex der Ortsgruppe Unna 
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f. Benennung einer / eines Beauftragten – Fortbildung der / des Beauftragten: 

Bei der vollständigen Überarbeitung 

der Satzung ist eine Ansprech-

partnerin, zu deren Aufgaben auch 

das Qualitätsbündnis gegen 

sexualisierteGewalt im Sport und 

auch der Bereich „Beschwerde-

mangement“ gehören, vorgesehen. 

 

 Heike ist Diplom-Krankenschwester und arbeitet in einer Praixis für Kinder- und  

 Jugendpsychiatrie. Hilfreich ist eine Ausbildung in der ehrenamtlichen Notfallseelsorge. 

    

 

g. Fortbildung „Aller“ im Verein mit Kindern und Jugendlichen Tätigen: 

Fortbildung am 15.12.2011 Referenten. Jutta Barrenbrügge (LSB)/ Wilfried Stracke (DLRG) 

 

Senibiliserung der Junior – Ausbilder 

(Helfer ab 12 Jahren) 
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Dienstabend für Einsatzkräfte am 

11.09.2014 

 

Fortbildungen am  

13.11.2014 für Helfer und Ausbilder 

11.12.2014 für Ausbilder  

       ab 18 Jahren 

Referenten. Jutta Barrenbrügge (LSB)/ Wilfried Stracke (DLRG) 

 

24.06.2018 Sensibilisierungs-

fortbildung für "neue Helferinnen 

und Helfer" 

 

Weitere Fortbildung sind angedacht, 

um nachgerückte Helfer und 

Ausbilder zu sensiblisieren 

In Planung 

  

h. Angebote Selbstbehauptung 

Fortbildungen hier sind noch in der Vorbereitung; 

Kontakte zum Kreissportbund Unna sind diesbezüglich 

bereits geknüpft.  

Voraussichtlich im Frühjahr 2017 wird ein Kurs zur 

Selbstbehauptung für Kinder und Jeugendliche 

angeboten. 

Am 26.11.2016 haben wir mit Unterstützung des LSB das 

das Theaterstück "Anne Tore sind wir stark" zu Gast. 

 

 

i. Handlungsleitfaden 



   Stand: Juni 2018 

 

Seite: 13 

Bereits Ende 2011 entstand auf Grundlage der Initiative 

"Schweigen schützt die Falschen" des LSB ein Handlungs-

leitfaden für die Ortsgruppe. 

 

Im Februar 2016 wurde dann der bisherige Handlungs-

leitfaden mit der landesverbandseinheitlichen Aus-

fertigung verglichen, angepasst und aktualisiert. 

 

 

j. Nachhaltigkeit verankern: 

 

Die Aufgabe, die Nachhaltigkeit zu verankern, ist folgenden Personen zugeordnet: 

Gesamtverantwortung  
1. Vorsitzender 

Umsetzung / Fortbildung / Sensibilisierung 

der Helfer, Assistenten und Ausbilder 

Ressortleiter in Zusammenarbeit mit 

Ansprechpartner respektvoller Umgang mit 

Grenzen 

 

 

IV. Weitere aktuelle Ansätze "in Bearbeitung": 

a. Präventive Schutzfaktoren erarbeiten und festlegen  
Bereits seit 2012 auf der Agenda berücksichtigt, aber in den letzten Monate erst angepackt, 

ist eine Diskussion der angewandten Methoden, Übungen und Spiele im alltäglichen 

Unterricht. 

Diese erfolgt in enger Abstimmung mit dem Arbeitskreis auf Landesverbandsebene, für alle 

Ressorts und damit verbunden mit einer Aktualisierung der Risikomatrix. 

Im Anfängerschwimmen sind bei einigen Übungen Hilfestellungen erforderlich - im 

Rettungsschwimmen bieten sich Partnerübungen an - Retten für den Ernstfall lernt nur, wer 

es auch übt. Hier gilt es achtsam mit Grenzüberschreitungen umzugehen und präventive 

Schutzfaktoren festzulegen. 

b. Überarbeitung der Internetseite 

 

Eine Umstellung der Internetseite der Ortsgruppe Unna hat es erforderlich gemacht, auch 

den Bereich "Qualitätsbündnis" zu überarbeiten. 
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c. Projekte der LV - Jugend einbeziehen: 

"Werte leben im Sport" "Badelatschen statt Springerstiefel" 

Gemeinsam für Respekt, Humanität und Vielfalt 

  

 


